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Ihr Antrag nach § 4 Abs. 1 ThürlFG vom 9. März 2017

Sehr geehrter Herr Semsrott,

mit Ihrem Antrag nach § 4 Abs. 1 des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (ThürlFG) vom

9. März 2017 und Ihrer Erinnerung vom 23. Juni 2017 bitten Sie um Zusendung der

gutachterlichen Stellungnahme zu Fragen einer Sicherheitsüberprüfung von Abgeordneten und

Fraktionsmitarbeitem vom 14. März 2014 des Jurstischen Dienstes, Ausschussdienstes des

Thüringer Landtags.

Der von Ihnen geltend gemachte gesetzliche Informationsanspruch nach § 4 Abs. 1 ThürlFG

besteht aus folgenden Gründen nicht:

Der Anwendungsbereich des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes ist vorliegend nicht

eröffnet. Gemäß § 2 Abs. 3 ThürlFG ist der Thüringer Landtag im spezifischen Bereich der

Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten nicht informationspflichtig. Der Thüringer

Gesetzgeber hat damit den Anwendungsbereich des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes

ausdrücklich auf die reine behördliche Verwaltungstätigkeit des Landtags beschränkt. Er hatte

sich dabei an der Regelung des § 2 Abs. 5 des Thüringer Datenschutzgesetzes orientiert, in

dem die typisierten Verwaltungsangelegenheiten des Landtags aufgezählt sind.

Weiterhin fallen die Aufgaben des Ausschusscfienstes und des Juristischen Dienstes im

Thüringer Landtag zusammen. Die Tätigkeit des Juristischen Dienstes ist damit eng mit der

parlamentarischen Beratungs-, Gesetzgebungs- und Kontrollfunktion des Landtags verknüpft.
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Sie steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bereich der Wahrnehmung

parlamentarischer Angelegenheiten. Die juristische Tätigkeit bei der Erstellung von

Ausarbeitungen auf Veranlassung aus dem parlamentarischen Raum fällt danach erkennbar

nicht unter die typisierten Verwaltungsangetegenheiten des Landtags.

Ungeachtet des nicht bestehenden gesetzlichen Informationsanspruchs nach § 4 Abs. 1

ThürlFG erhalten Sie anliegend einen Auszug aus dem Bericht des Untersuchungsausschusses

5/2 „V-Leute gegen Abgeordnete" des Thüringer Landtags vom 11. Juli 2014, der in der

Drucksache 5/8024 veröffentlichtwurde. Im Abschnitt B. „Verlauf und Verfahren", Ziffer 10

„Erfordernis der freiwilligen Sicherheitsüberprüfung von Abgeordneten und deren Verpflichtung

gemäß Verpflichtungsgesetz" (Seiten 32 bis 35) wird der wesentliche Inhalt der gutachterlichen

Stellungnahme, die Eingang in die Beratungen des Untersuchungsausschusses 5/2 gefunden

hat, soweit wiedergegeben, wie die Mitglieder des Untersuchungsausschusses 5/2 eine

Veröffentlichung im Abschlussbericht beschlossen haben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgäbe Widerspruch

erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Thüringer Landtag,

Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt einzulegen.

Mit freuDdlichen Grüßen

ŴFried

Press^sprecher

Anlage



™.ÜRI.NGE,RLANWAG Drucksache 5/8024
5. Wahlperiode ^ Drucksache 5/539?

zu Drucksache 5/5366
11.07.2014

Bericht

des Untersuchungsausschusses 5/2 "V-Leute gegen Ab-
geordnete"

Erfolgte Bespitzelung, Herabwürdigung und Infiltration
von Parteien, Fraktionen und Vereinen durch einen als
V-Mann geführten führenden Neonazi mit Wissen und/
oder Zustimmung des Landesamtes für Verfassungs-
schütz und der Thüringer Landesregierung und deren
Umgang mit erlangten Informationen über Aktivitäten
und Straftaten der extremen Rechten in Thüringen

Der Untersuchungsausschuss erstattet dem Landtag nach § 28 Unter-

suchungsausschussgesetz folgenden Abschlussbericht:

Druck: Thüringer Landtag, 15. Juli 2014
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10. Erfordernis der freiwilligen Sicherheitsüberprüfung von Abgeordneten und deren

Verpflichtung gemäß Verpflichtungsgesetz

Die Parlamentarische Kontrollkommission des Thüringer Landtags sagte dem Untersu-

chungsausschuss nach Beratung bezüglich des Beschlusses in Vorlage UA 5/2-22, wonach

die Parlamentarische Kontrollkommission im Wege der Amtshilfe gebeten wurde, Protokolle

und Sitzungsunterlagen betreffend Kai-Uwe Trinkaus zu übermitteln oder hilfsweise die Ein-

sichtnahme zu. ermöglich, zu, dem Aktenvorlageersuchen beziehungsweise der Einsicht-

nähme in die entsprechenden Unterlagen zu entsprechen. Sie wies jedoch in Vorbereitung

der Einsichtnahme auf § 7 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Parlamentarischen Kontroll-

kommission in Verbindung mit §§ 26 Abs. 4 und 10 Abs. 7 DAG und § 5 Abs. 3 der Geheim-

schutzordnung des Thüringer Landtags hin (vgl. Vorlage UA 5/2-25).

Mit diesem Verweis wurde auf die Selbstverpflichtung der Mitglieder der Parlamentarischen

Kontrollkommission verwiesen, sich vor der Arbeitsaufnahme in diesem sicherheitsrelevan-

ten Bereich entsprechend der Vorschriften des Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes

überprüfen und sich durch den Präsidenten des Thüringer Landtags nach dem Verpflich-

tungsgesetz verpflichten zu lassen, weshalb die Einsichtnahme in die Unterlagen der Parla-

mentarischen Kontrollkommission nur vor dem Hintergrund erfolgen konnte, dass sich auch

die Mitglieder des Untersuchungsausschusses im Sinne der vorstehend genannten Vor-

Schriften überprüfen und verpflichten ließen.

In Vorbereitung einer etwaigen Einsichtnahme in die Unterlagen der Parlamentarischen Kon-

trollkommission wurde ein Verfahren entwickelt, das den Erfordernissen der Parlamentari-

sehen Kontrollkommission Rechnung trägt. Insofern wurde veranlasst, dass sich die Aus-

schussmitglieder sowie die Ersatzmitglieder des Untersuchungsausschusses in eigenem

Ermessen im Sinne des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen

(Verpflichtungsgesetz) zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten, zur gewissenhaf-

ten Durchführung ihrer Aufgaben und zur Wahrung der Verschwiegenheit verpflichten lassen

zu konnten.

Hierfür wurde die Verpflichtung zunächst durch die Präsidentin des Thüringer Landtags ge-

genüber der Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vorgenommen. Die Vorsitzende

des Untersuchungsausschusses wurde daraufhin im Einvernehmen mit den Mitgliedern des

Untersuchungsausschusses von der Präsidentin des Thüringer Landtags ermächtigt, die

Ausschussmitglieder und Ersatzmitglieder ihrerseits zu verpflichten.

Das zweite Erfordernis, die freiwillige Sicherheitsüberprüfung der Mitglieder des Untersu-

chungsausschusses zur Einsichtnahme in Unterlagen der Parlamentarischen Kontrollkom-

mission analog zur freiwilligen Sicherheitsüberprüfung der Mitglieder der Parlamentarischen

Kontrollkommission selbst, veranlasste die Abgeordnete Pelke (SPD) vor dem Hintergrund
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der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. September 2013 (BVerfG, 2 BvR

2436/10 vom 17.09.2013, Absatz-Nr. 1-185) sowie der Haltung des Bundesamtes für Ver-

fassungsschutz zur Frage der Durchführung von Uberprüfungsverfahren zu einem Gutach-

tenauftrag gegenüber dem Juristischen Dienst des Thüringer Landtags. Zu untersuchen war,

inwieweit sich Abgeordnete einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen müssen oder dürfen,

insbesondere wenn sie als Mitglied einer Kommission oder eines Untersuchungsausschus-

ses tätig sind. Ferner wurde erfragt, welche Regelungen für den Fall bestehen, dass Abge-

ordnete einzubeziehende Personen bei der Sicherheitsüberprüfung eines Dritten sind, etwa

eines Fraktionsmitarbeiters. Die gutachterliche Stellungnahme des Juristischen Dienstes des

Thüringer Landtags vom 14. März 2014 wurde den Mitgliedern des Untersuchungsaus-

Schusses in Vorlage DA 5/2-210 zur Kenntnis gebracht. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass

die Mitglieder des Thüringer Landtags vom Anwendungsbereich des § 2 Abs. 3 Nr. 1

ThürSUG als „geborene Geheimnisträger" ausgenommen und daher nicht verpflichtet sind,

sich einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen, bevor sie eine sicherheitsempfindliche

Tätigkeit aufnehmen. Vielmehr erhalten sie als „geborene Geheimnisträger" ohne eine derar-

tige Überprüfung Zugang zu Verschlusssachen, wobei diese Ausnahme nur im Rahmen und

für die Dauer der Abgeordnetenfunktion und -tätigkeit gilt.

Hinsichtlich der Frage nach der Zulässigkeit der Sicherheitsüberprüfung Thüringer Abgeord-

neter wurde festgestellt, dass daraus - auch nach der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Abgeordnetenbeobachtung vom 17. September 2013 - kein generelles

Verbot einer Sicherheitsüberprüfung von Abgeordneten folgt und es vielmehr zulässig sei,

dass sich Mitglieder des Thüringer Landtags freiwillig einer Sicherheitsüberprüfung nach den

Regeln des Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes unterziehen, weil sie häufiger mit

Verschlusssachen befasst sind, etwa als Mitglied einer Kommission oder eines Untersu-

chungsausschusses. Weder der Wortlaut der Ausnahmeregelung in § 2 Abs. 3 Nr. ThürSUG

zu Gunsten der Abgeordneten noch Sinn und Zweck des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes

und systematische Erwägungen im Hinblick auf höherrangiges Recht sprechen gegen die

Möglichkeit, eine Sicherheitsüberprüfung auf freiwilliger Basis durchzuführen. Auch aus der

vergleichsweise herangezogenen Rechtslage im Bund und in den anderen Ländern ergeben

sich keine rechtlichen Anhaltspunkte, die gegen eine freiwillige Sicherheitsüberprüfung von

Abgeordneten sprechen. Vielmehr bestehen derartige gesetzliche (§ 2 Abs. 4 Hamburgi-

sches Sicherheitsüberprüfungs- und Geheimschutzgesetz) beziehungsweise geschäftsord-

nungsrechtliche Regelungen, so auch in Thüringen in den Geschäftsordnungen der Kom-

missionen des Thüringer Landtags. Ferner weisen in einigen anderen Ländern Verwaltungs-

Vorschriften auf die Möglichkeit der freiwilligen Sicherheitsüberprüfung von Abgeordneten

hin.
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Ist ein Abgeordneter dagegen nicht hinsichtlich seiner eigenen parlamentarischen Tätigkeit

betroffen, sondern in die Sicherheitsüberprüfung eines Dritten (beispielsweise eines Frakti-

onsmitarbeiters), der im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 ThürSUG in Verbindung mit der Ge-

schäftsordnung des Thüringer Landtags und der Geheimschutzordnung des Thüringer Land-

tags zur Sicherheitsüberprüfung vor Aufnahme einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ver-

pflichtet ist, als Ehegatte oder Lebenspartner im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 ThürSUG ein-

zubeziehen, so ist die Ausnahmeregelung des § 2 Abs. 3 Nr. 1 ThürSUG nicht anwendbar.

Da es in diesem Fall nicht'um die Frage des Zugangs des Abgeordneten zu sicherheitsemp-

findlichen Tätigkeiten und Verschlusssachen geht, sondern um den Zugang eines Frakti-

onsmitarbeiters zum vorgenannten Bereich, muss der Abgeordnete grundsätzlich wegen

seiner engen persönlichen Beziehung zu der betroffenen Person in deren Sicherheitsüber-

Prüfung einbezogen werden. Insofern bezieht sich die Ausnahmeregelung in § 2 Abs. 3

ThürSUG trotz ihrer systematischen Stellung am Ende des § 2 lediglich auf Absatz 1, in dem

der betroffene Personenkreis normiert wird, nicht jedoch auf Absatz 2, der nur die in die Si-

cherheitsüberprüfung einzubeziehenden Personen nennt, denn das Erfordernis einer Sicher-

heitsüberprüfung ergibt sich allein aus Absatz 1, während Absatz 2 nur Aussagen über des-

sen Umfang trifft und die diesbezüglichen Ausnahmen bereits in Absatz 2 Satz 2 enthält. Die

Funktion und Tätigkeit als Abgeordneter und dessen eigener Zugang zu Verschlusssachen

werden hien/on nicht berührt.

Von der Einbeziehung eines Abgeordneten in seiner Eigenschaft als Ehegatte oder Lebens-

Partner in die Sicherheitsüberprüfung eines Dritten kann aber gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2

ThürSUG abgesehen werden. Die Landtagspräsidentin beziehungsweise der von ihr bestell-

te Geheimschutzbeauftragte entscheiden als zuständige Stelle gemäß Artikel 57 Abs. 4 Satz

1 der Thüringer Verfassung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 ThürSÜG über die

Ausnahme nach pflichtgemäßem Ermessen, wobei das Votum eines Ausschusses, in des-

sen Aufgabenbereich die sicherheitsempfindliche Tätigkeit der zu überprüfenden Person fällt,

bei der Ermessensentscheidung zu berücksichtigen ist.

Die Parlamentarische Kontrollkommission fasste am 9. Oktober 2013 den Beschluss, dem

Untersuchungsausschuss 5/2 den als VS-Nur für den Dienstgebrauch eingestuften Bericht

des Sachverständigen der Parlamentarischen Kontrollkommission des Thüringer Landtags

vom 25. Juli 2013 zuzuleiten. Der Antrag in Vorlage UA 5/2-3, Ziffer II. 2. Wurde in der 10.

Sitzung des Untersuchungsausschusses am 11. Oktober 2013 danach in der Sache für erle-

digt erklärt wurde.

Zudem hatte sich damit die zum damaligen Zeitpunkt im Raum stehende Frage der Sicher-

heitsüberprüfung der Abgeordneten im Ausschuss erledigt, sofern nicht weiter die Einsicht-

nähme in die Protokolle der Parlamentarischen Kontrollkommission begehrt wurde.
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Ferner wurde seitens der Mitglieder des Untersuchungsausschusses in der 10. Sitzung hin-

sichtlich der Frage, ob sich in Lebensgemeinschaft mit Fraktionsmitarbeitern befindliche Ab-

geordnete einzubeziehende Personen bei der Sicherheitsüberprüfung eines Dritten seien,

deutlich gemacht, dass unter Berücksichtigung der Möglichkeit des Absehens von der Si-

cherheitsüberprüfung durch die zuständige Stelle gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 ThürSUG und der

Haltung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, keine Sicherheitsüberprüfung von Abge-

ordneten durchführen zu wollen, einer Sicherheitsüberprüfung des betreffenden Fraktions-

mitarbeiters nichts mehr im Wege stehe. Zudem bekundeten die Ausschussmitglieder, dass

im Sinne der soeben beschriebenen Ausführungen in der gutachterlichen Stellungnahme des

Juristischen Dienstes seitens der Präsidentin des Thüringer Landtags von der Möglichkeit

des Absehens von der Mitüberprüfung des Mitglieds des Landtags des in Rede stehenden

Fraktionsmitarbeiters Gebrauch gemacht werden solle.

11. Prüfbitte betreffend die Herabstufung als Verschlusssache eingestufter Unterlagen

In der 3. Sitzung am 19. April 2013 baten die Mitglieder des Untersuchungsausschusses auf

Anregung der Vorsitzenden die Landesregierung mit Blick auf die Vielzahl von als Ver-

schlusssache eingestuften Unterlagen darum zu prüfen, ob diese auf Grund des bereits weit

zurückliegenden Sachverhalts vollständig oder jedenfalls teilweise herabgestuft werden kön-

nen.

Weiterhin wurde ein Einvernehmen erzielt, Anträge mit Bezug auf Inhalte von als VS-

vertraulich oder höher eingestuften Unterlagen lediglich als VS-NfD einzustufen. Dies sollte

mit der Maßgabe gelten, nicht öffentlich bekannte Namen von V-Leuten und V-Mann-Führern

nur abgekürzt zu verwenden. Gleiches sollte für vorbereitete Exzerpte der Abgeordneten

beziehungsweise der benannten Fraktionsmitarbeiter gelten.

Nach Prüfung durch das Thüringer Innenministerium teilte es mit Schreiben vom 3. Juni

2013 mit, dass um Verständnis gebeten werde, dass eine pauschale Vorabherabstufung der

VS-vertraulich und höher eingestuften Unterlagen der Landesregierung nicht möglich sei.

Das Thüringer Innenministerium werde - wie bereits in den Untersuchungsausschüssen 5/1

des Thüringer Landtags sowie 17/2 des Deutschen Bundestages praktiziert - Einzelfallprü-

fungen vornehmen, wenn der Untersuchungsausschuss eine Herabstufung im konkreten

Einzelfall für erforderlich hielt. Dieses Verfahren habe sich auch in den anderen Untersu-

chungsausschüssen bewährt.

Gegen die vom Untersuchungsausschuss beschlossene Einstufung von Exzerpten sowie

darauf beruhenden Beweisanträgen, die sich auf Akten der Landesregierung bezögen, wel-
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